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Standesfragen

Schweizer Ingenieur und Architekt  5/81

Mit oder gegen die schweizerischen
privaten Ingenieur-Unternehmungen

Zur Antwort auf eine Einfache Anfrage von Hans Georg

Liichinger im Nationalrat

In Heft 48, S. 1195, 1980, dieser Zeitschrift ist der Text einer einfachen Anfrage von National-
rat Dr. H.G. Liichinger veroffentlicht worden. Mittlerweile ist die Anwort des Bundesrates er-

teilt worden (siehe Késtchen).

Dank der Einfachen Anfrage von Na-
tionalrat Liichinger wissen wir:

Der Bund will unter der Rechtsform
eines Vereins mit privaten Hilfswerken
zusammen eine neue Organisation auf-
bauen, die er im wesentlichen auch fi-
nanziert und die {iber ein Dutzend stén-
diger Mitarbeiter verfiigen soll. Sie soll
unter anderem Entwicklungs-Projekte
des Bundes durchfiihren. Ist es notwen-
dig, diese vom Bund getragene Organi-
sation zu schaffen? Wurde gepriift, ob
nicht Firmen und Biiros des Planungs-
und Projektierungssektors diese Dienst-
leistung erbringen koénnen? Es gibt
zahlreiche Projektierungsbiiros, welche

sich iiber eine langjdhrige und erfolgrei-
che Praxis, auch im primédren Wirt-
schaftssektor, ausweisen koénnen und
die nétigen Kenntnisse und Erfahrun-
gen neben der unumgénglichen Organi-
sation verfiigen. Wir nennen nur die In-
genieur-Gesellschaften, aber auch klei-
nere Biiros, die im Sektor Kulturtech-
nik, Agronomie, Forstwirtschaft, Ge-
meinde-Ingenieurwesen usw. tatig sind.

Es wire erwiinscht, wenn diese Téatig-
keit angesichts der grossen Kapazitdt
auch ausserhalb der Schweiz erbracht
werden konnte. Dies wire volkswirt-
schaftlich sinnvoll und sicher auch fir
den Bund finanziell interessant.

Antwort des Bundesrates

1. Die Direktion fiir Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitdre Hilfe
(DEH) priift gegenwirtig die Mog-
lichkeit, zusammen mit privaten
schweizerischen Hilfswerken eine
neue Organisation fiir Entwicklungs-
zusammenarbeit zu griinden. Es wiir-
de sich dabei um einen Verein im
Sinne von Art. 60 des Zivilgesetzbu-
ches handeln. Die neue Organisation
sollte iiber ein Dutzend stdndige Mit-
arbeiter verfiigen. Die ihr durch den
Bund zur Verfiigung gestellten finan-
ziellen Mittel wiirden durch die zu-
standigen Stellen der Bundesverwal-
tung nach den iblichen Verfahren
kontrolliert.

2. Diese neue Organisation sollte u. a.
Entwicklungsprojekte des Bundes
durchfiihren, besonders auf dem Ge-
biete der ldndlichen Entwicklung.
Sie sollte fiir Abkldrungs-, Evalua-
tions- und Kontrollmissionen beige-
zogen werden konnen. Schliesslich
sollte sie die Durchfithrung kleiner
Projekte privater Hilfswerke erleich-
tern, da sich der Bund dieser Art Pro-
jekte aus administrativen Griinden
nicht mehr direkt annehmen kann.

3. Die Griindung einer neuen Organi-
sation fiir Entwicklungszusammen-
arbeit wird nicht verhindern, dass die
Zusammenarbeit zwischen der DEH
und schweizerischen Ingenieur-Un-
ternehmen weitergefithrt und sogar
verstirkt wird, und zwar jedes Mal,
wenn die Art der durchzufiihrenden
Arbeit es gestattet.

Bei ihrer Titigkeit auf dem Gebiete
der technischen Zusammenarbeit
muss die DEH, entsprechend dem
Gesetz, in erster Linie die am stark-
sten benachteiligte Bevolkerung be-
sonders in den ldndlichen Gegenden
beriicksichtigen, indem sie die Klein-
bauern unterstiitzt, das Handwerk
und die Kleinindustrie fordert, Ar-
beitsplitze schafft und zur Wahrung
des o6kologischen und demografi-
schen Gleichgewichts beitrdgt. Die
eigenen Anstrengungen der betroffe-
nen Bevodlkerung spielen dabei eine
wesentliche Rolle. Die schweizeri-
schen Experten miissen sich bemii-
hen, an der Arbeit dieser Bevolke-
rung teilzunehmen und sich in das
Milieu, in dem sie arbeiten, mog-
lichst gut einzufiigen. Diese Arbeits-
weise wird von den schweizerischen
Firmen kaum praktiziert. Es kommt
hinzu, dass die fiir solche Projekte
zur Verfiigung gestellten Mittel im
allgemeinen beschrankt sind. Des-
halb muss der Bund in diesen Féllen
oft eher mit direkt von ihm angestell-
ten Experten arbeiten als mit Inge-
nieur-Unternehmen.

Anders steht es jedoch mit einer ge-
wissen Anzahl bilateraler und multi-
lateraler Finanzhilfeprojekte. Die in
solchen Aktionen eingesetzten Mittel
sind bedeutender, besonders wenn es
um die Finanzierung von wirtschaft-
lichen und sozialen Infrastrukturen
geht. Wir sind iiberzeugt, dass die
schweizerischen Firmen im Rahmen
der Finanzhilfe in Zukunft mehr
Moglichkeiten haben werden, fir
Entwicklungsprojekte zu arbeiten.

Die meisten dieser Projektierungsbe-
triebe sind tagtdglich im bevdlkerungs-
nahen Kontakt, weil sie nur durch gute
und iiberzeugende Arbeit existieren
konnen. Sind sie nicht viel beweglicher
und anpassungsfahiger als eine halb-
staatliche Organisation?

Neben der mehr auf Expertentatigkeit
ausgerichteten Arbeitsweise, sollen ins-
kiinftig grossere, integrale Entwick-
lungsvorhaben tiber die neue Organisa-
tion abgewickelt werden. Diese ist so-
mit kein blosses Uberwachungsorgan;
sie soll zu einem richtigen Ausfiithrungs-
organ ausgestaltet werden, das aktiv bei
Evaluation, Projektierung und Ausfiih-
rung titig wird. Damit wird die direkte
Konkurrenz zu den bestehenden priva-
ten Dienstleistungsfirmen geschaffen.

Die neue Organisation, die mit einem
Jahresumsatz von 15 bis 20 Mio Fran-
ken rechnet und iiber ein Betriebskapi-
tal von mindestens einer Mio Franken
verfiigt, soll formell ausserhalb der
staatlichen Verwaltung organisiert wer-
den. Damit ist sie der parlamentari-
schen Aufsicht entzogen. Es wird so
eine neue Dauereinrichtung geschaffen,
die iiber die personelle, administrative
und technische Infrastruktur verfiigt.
Dies ist eine Doppelspurigkeit zu beste-
henden Projektierungsbetrieben, mit
dem entscheidenden Unterschied, dass
der private Auftraggeber stets um die
gute Erfiillung seiner Aufgabe bemiiht
sein muss, wenn er im Geschéft bleiben
will, wihrend die neue Organisation le-
diglich der Vereinsversammlung Re-
chenschaft schuldet. Pikant ein Detail:
der anvisierte kleine Mitgliederkreis
wird bereits grosstenteils im Vorstand
vertreten sein.

Die Antwort auf die Anfrage von Na-
tionalrat Liichinger vermag die Beden-
ken keineswegs zu beseitigen; im Ge-
genteil, sie deckt auf, dass eine Konkur-
renz-Organisation geschaffen wird fir
Leistungen, welche die projektierenden
privaten Biiros erbringen kdnnen. Die
Priifung und Verwirklichung integraler
technischer Vorhaben ist nicht mit der
karitativen Titigkeit gleichzusetzen; sie
sollte daher jenen iiberlassen werden,
die dank ihrer Sachkenntnis, Erfahrung
und eingespielten Organisation fUr ra-
tionelle Losungen garantieren und sich
tagtdglich bewdhren missen.

Der Bund sollte sein Vorhaben noch-
mals ernsthaft {iberpriifen. Nationalrat
Liichinger kommt das Verdienst zu,
dass er rechtzeitig die falsche Entwick-
lung aufdeckte und sich dafiir verwen-
det, dass jene Dienstleister beriicksich-
tigt werden, die fachlich beféhigt sind
und sich heute bereits erfolgreich betéti-
gen. Wir glauben, dass die neue Organi-
sation iiberfliissig ist. Zii

69



	Mit oder gegen die schweizerischen privaten Ingenieur-Unternehmungen: zur Antwort auf eine Einfache Anfrage von Hans Georg Lüchinger im Nationalrat

